
          Anlage 01 

 

Zw eite  Satzung zu r  Änderung der  Satzu ng über  die Erhebung einer  

Zw eitw ohnungss teu er  in  der  Stadt  Wupper tal v om  30.06.05 v om                                                        
 

 

Auf Grund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW.S. 666/SGV NRW 

2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV NRW S. 498),  und der §§ 1, 2,  3 und 

20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 

1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. April 2005 

(GV NRW S.488), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am                       folgende 

Satzung beschlossen: 

 

 

I. 
 

Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal vom 30.06.2005  

in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 22.12.2005 wird wie folgt geändert: 

 

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
(1) Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen 

benutzt wird. 

 

 

I I . 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 


